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Bestätige 11. Juli 1866. 
Minister des Innern Staats-Secretair Matuje». 

Die Abänderungen und Ergänzungen sind bestätigt vom College« des Mini-
sters des Innern am 15. Mai 1890. .V. 8369. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ i . 

Zur Sicherung der Besitzer vou Immobilien iu deu 
Borstädteu Rcvals und dessen Patrimonialgebiet gegen Feuer-
schaden wird eine Gesellschaft der gegenseitige» Versicherung 
der Gebäude gegen Feucrsgefahr gegründet. 

Anmerkung« Mit Zustimmung der allgemeinen Versamm-
lnng der Gesellschaft können auch Immobilien anderer 
Städte Ehstlands zur Versicherung angenommen werden. 

Die Theilnahme an der gegenseitigen Versicherung ist 
nicht obligatorisch, allein die, Versicherer unterwerfen sich allen 
im vorliegenden Statute cuthaljouen Regeln. . 

' § £ 

Die Gesellschaft wird ohne Verzug eröffnet, sobald zur 
Versicherung in derselben an Immobilien die Summe vou 
Zweihundert Tausend Rbl. Slb. angemeldet sein wird. 

Erstes Hauptstück. 

Von der Versicherung. 

§ 4. 

Zur Versicherung werden angenommen sowohl steinerne 
als hölzerne Gebäude jeder Art (mit Ausnahme vou Fabriken), 
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die sich in den Vorstädten der Stadt Reval und deren Patri-
mouialgebicte bcfiudcu. Ilebrigeus hat die Verwaltung das 
Recht, die Versicherung von Gebändcn zurückzuweisen, welche 
großer Feucrsgcfahr unterworfen, desgleichen solche, die mit 
bedeutenden Schulden belastet sind, überhaupt alle, deren Auf-
»ahme mit eiuem Risico für das Iutereffe der Gesellschaft 
verbunden wäre. 

8 5. 
Derjenige, der ein Gebäude zu versichern wünscht, macht 

davon die Anzeige bei der Verwaltung der Gesellschaft, welche 
eine sorgfältige Taxation des Gebändcs durch cin's von ihren 
Mitgliedern, mit Beihülfe eines Zimmer- und Töpfermeisters 
uud nöthigeufalls auch anderer sachkundigen Personen, veran
staltet. Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, der Ver-
waltung Nachricht über den Wcrth des Vermögens, fowie 
über den Betrag der von demselben zn leistenden 'Abgaben 
und der Nutcrhaltuugskosteu u. dergl. vorzustellen. Bei der 
Abschätzung wird nur der materielle Werth der Gebände, mit 
Inbegriff des äußeren £>{'Anstrichs und der Tapezieruug der 
Zimmer, beriicksichtigt. Neber die Resultate einer solcheu Ta^a-
tion ist ein Protokoll aufzunehmen, worauf die Haüptmo-
mente der Taxation von dem Buchhalter der Gesellschaft in 
dazu augefertigte Tabclleu eiugetrageu werden, welche sodauu 
vou beu Eigenthümern der Gebätide eigenhändig zn nntcr-
zeichnen sind. 

$ 6. 

Die an der Versicherung Antheil Jtehmenden haben fol
gende Zahlungen zu leisten: 

a. Ein für alle Mal bei der Versicherung: 
1) für ein einetagiges, von anderen Gebäuden 10 Fuß oder 

mehr abstehend! s oder mit einer Brandmauer versehenes 
Gebäude von Stein, mit Dachpfauuen, Schiefer- oder 
Metallpiaitm gedeckt, l/* Procent des tazirten Werthes 
desselben; 
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2) für ein mit Dachpfannen, Schiefer- oder Metallplatten 
gedecktes Gebäude halb aus Stern uud halb aus Holz, 
ferner für solche steinerne Gebäude, welche anderen näher 
als 10 Fuß belegen find niid keine Brandmauern haben, 
3/s Procent; 

3) für ein hölzernes mit Dachpfannen, Schiefer- oder Me-
tallplatten gedecktes Gebäude, welches von anderen Ge-
bänden mindestens 10 Fuß absteht, wie auch für ein 
mit Dachpappe gedecktes Gebände von Stein, */2 Procent. 

4) für ein hölzernes mit Dachpfannen, Schiefer- oder Mc-
tallplatten gedecktes Gebäude, welches aber audercu Ge-
bändeu näher als 10 Fnß belegen ist, 5/8 Proecnt; 

5) für ein hölzernes Gebände, welches von anderen Ge-
bällden mindestens 10 Fnß entfernt ist und dabei mit 
Dachpappe uud Dachfilz gedeckt ist, 3/4 Proeent. 

6) für ein hölzernes Gebände, welches von andern weniger 
als 10 Fnß absteht und dabei mit Dachpappe oder Dach-
filz gedeckt ist, wie anch für hölzerne Zäune und Pfor-
teil, 7/s Procent. 
Von diesem einmaligen Beitrage ist die eine Hälfte so-

gleich bei der Versicherung zu entrichten, die andere Hälfte 
muß uicht später als im Januar Monat des folgenden Jahres 
entrichtet werden. 

b. Alljährlich einen Beitrag znr Bildung eines Grund-
capitals von dem versicherten Werthe der Immobilien und zwar: 
der beiden ersten Kategorien (lit. a. p. 1 it. 2) 2 Rbl. per Mille, 
der beiden folgenden Kategorien (lit. a. p. 3 n. 4) 3 „ „ „ 
u. der beiden letzten Kategorien (lit. a. p. 5 u. 6) 3 ̂ /Z „ „ „ 

A n m e r k u n g . Für diejenige« Gebände jedoch, welche 
mit Brettern, Schindeln, Pergeln und Stroh gedeckt, 
bis zum 1. Juli 1889 zur Versicherung angcuommen 
waren, sind folgende Jahresbeiträge zn leisten: 
für Gebände, welche mit Brettern 
gedeckt sind 6 Rbl. Per. Mille. 
für Gebände, welche mit Schin
deln, Pergeln it. Stroh gedeckt sind 10 „ „ „ 
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c. Alljährlich znm Besten der örtlichen Freiwilligen 
Feuerwehr eineu Veitrag von 10 Cop. per Mille vom ver-
sicherten Werth der Immobilien. 

§ 7. 

Sobald das Grnndeapital die Höhe von 100,000 Rbl. 
erreicht hat, hört die Erhebung der Beiträge (§ 6 p. b.) zu 
seinem Bestände gänzlich ans, jedoch unter Beobachtung fol-
geudeu Stufenganges: zuerst werde» vou diesen Beiträgen die-
jenigen Immobilien befreit, welche die größte Auzahl vou Jahren 
versichert gewesen sind; diejenigen Immobilie« aber, welche 
ein Jahr weniger versichert gewesen sind, werden von diesen 
Beiträgen ein Jahr später befreit, u. f. w. Sollte jedoch 
durch lHutschädigungszahlungen für Brandschäden das Grund-
eapital unter 100,000 Rbl. sinken, so sind die von Beiträ
gen schon befreiten Mitglieder verpflichtet, die Entrichtung der-
selbcu zu erneuern, bis das Grnndeapital wiederum die frühere 
Höhe von 100,000 Rbl. S lb . erreicht hat. 

§ 8. 

Die erwähnten Beiträge sind von den Versicherern int 
Laufe des Diouats Januar jeden Jahres bei der Verwaltuug 
einzuzahlen; widrigenfalls vom 1. Februar ab bis zum 
30. Iuui für jedeu begonnenen Monat bei Leistnng der ver-
spätetcn Zahlung eine Poen von 10 Procent des jährlichen 
Beitrags erhoben wird, während dieser Zeit aber der Rieht* 
zahlende keinen Anspruch auf eine Brandentschädigllttg hat, 
indem sein Immobil als nicht versichert angesehen wird. 
Gleichloohl bleibt dieses Immobil im Falle einer allgemeinen 
anßerordentlichen Reparation dieser nnterworfen. 

§ d' 

Wenn ein Hausbesitzer bis znm Schluß des ^Monats Mai 
seinett Jahresbeitrag nicht eingezahlt hat, so wird ihm sofort 
ein gedrucktes Monitorinnt zugestellt, euthaltntd die Auzeige, 
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daß derselbe im Nichtzahlnngsfalle bis znm 30. Juni, mit 
Verlust seiner bisherige« Anrechte uud Beiträge, aus dem 
Verbattde werde ausgcschlossc« werde«, welcher Ausschluß dem-
«ach auch zu effectttire« ist. 

§ 10. 

Der im Lanfe der ersten Hälfte des Jahres Eintretende 
hat den Jahresbeitrag für das ganze Jahr, der in der zweiten 
Hälfte Eintretende aber nur den halbeu Jahresbeitrag zu 
entrichten. 

§ 11. 
Die Quittungen über die gentachten Einzahlungen werden 

von dem Präsidenten der Verwaltung, dem Cassirer und einem 
der Administratoren unterzeichnet. 

§ l 3 . 

Die Assecnranz beginnt um 12 Uhr Mittags an dem-
selben Tage, an welchem die Asseenranzpräntie der Gesell-
schaftscasse eingezahlt worden, worüber dem Zahlenden sogleich 
eine Quittung crtheilt wird, welche bis zur Anfertigung der 
Affeeuranzpoliee mit ihr gleiche Kraft hat. 

§ 13. 

An jedes zur Afsecuranz attgettommene Gebäude wird 
eiue Metallplatte befestigt, auf welcher zwei ins Kreuz zu-
sammengelegte Hände abgebildet sind. 

§ 14. 

Der Eigenthümer des Hauses wird, nachdem er Alles 
vorschriftntäßig erfüllt, mit einer Police versehen, welche mit 
der Unterfchrift dreier Administratoren der Verwaltung aus-
gefertigt wird. Weun die Police verbrennt oder ocrloren 
geht, so ist der Eigenthümer derselben verbunden, sogleich da-
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von die Verwaltung in Kenntuiß zn setzen, welche ans Kosten 
des Eigenthümers der Police in den Zeitungen eine Pttbli-
cation erläßt und nach Ablauf höchstens eines Monats, vom 
Tage der Pnblication an, eine Copie dieser Police ausfertigt. 
Die Afsecurauzpolicc wird für vernichtet erachtet, sobald das 
in derselben bezeichnete Vermögen nicht durch eiue Feuers-
bruust, sondern aus andern Ursachen zu sein aufhört. 

§ 15. 

Wenu der Werth des zur Versicherung gebrachten Gc> 
bändes sich durch Vernachlässigung der Reparaturen oder durch 
andere Ursachen vermindert, so niuß eine neue Taration des-
selben vorgenommen werden, und dann verbleibt das Gebäude 
nach dem verringerten Wert he assccnrirt, dein Eigenthümer 
aber wird in einem solchen Falle, indem er die alte Police 
zurückgiebt, eine neue verabfolgt, uttd er kennt keinen Ersatz 
für die von ihm bis zu der Zeit nach dein früheren Werthe 
geleisteten Zahlungen verlangen. Die Verwaltung ist verbttn-
den nach Möglichkeit anf den Znstand der versicherten Gebättde 
Acht zu haben, weshalb sie das Recht hat, sie zu jeder Zeit 
zu besichtiget!. 

Die' Gesellschaft ist ferner berechtigt bei Ablauf des Ver-
sichenntgsjahres eine Wetterversicherung zu verweigern, sobald 
nach Ansicht der Verwaltung eine Fortdauer der Versicherung 
des qn. Immobils mit einem zu großen Risiko für die Ge-
sellschaft verbunden erscheint. I n diesem Falle hat jedoch 
seitens der Gesellschaft mindestens vier Wochen vor Ablauf des 
Versichernngsjahres eine schriftliche Kündignng zn erfolgen. 

Znr nöthigen Neberzeugung, ob «icht die im Kataster 
der Gesellschaft verzeichneten Gebättde int Laufe der Zeit dttrch 
Verwahrlosung oder ans anderen Ursachen an Werth verloren 
haben, findet in angemessenen Zeiträumen, mit Zuziehung der 
beeidigten Taxatoren, eine Generalrevision aller int Verbände 
gehörigen Gebände statt, worauf nach Maßgabe des Resultats 
der im Kataster verzeichnete Werth der deteriorirtett Gebäude 
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redncirt nnd der verbesserten erhöht wird. I m letztctt Falle 
ist die entsprechende Prämie für den ermittelten Viehrwcrth 
nachzuzahlen, im ersten Falle aber findet keine 3tückzahlnng 
statt. 

Außerdem können Melioratiotteit zn jeder Zeit auf Ver-
laugen der Hauseigenthümer, nach angestellter Taxation und 
Entrichtung des entsprechenden Eintrittsgeldes, aufgenommen 
werden. 

§ 17. 

Von dem Willen eines jeden Versicherers hängt es ab, 
sein versichertes Vermögen oder eilten Theil desselben zn jeder 
Zeit von der Assecttranz auszuschließen, allein die bis zu der 
Zeit geleisteten Zahhiugen bleiben Eigenthnm der Gesellschaft 
und unterliegen keiner Rückzahlung. 

§ 18. 

Wenn veraffecnrirte Immobilien in Grnndlnge gefetzlicher 
Acte auf neue Besitzer übergehen, so gehett ans diese letzteren 
auch alle Rechte ntld Verpflichtnttgen in Betreff der Afsecu-
ranz über; wobei sie verpflichtet sind der Verwaltung die 
Beweis« von ihren Rechten auf den Besitz vorzttlegen, damit 
die Gebände im Kataster ans ihren Namen verzeichnet werden 
können. 

§ 19. 

Die Asfecuranz geht zu Ende mit dem Ablaufe des 
Termins um 12 Uhr Mittags. Derjenige, der die Affecn-
ranz erneuern will, muß acht Tage vor dem Ablaufe des er-
«'ahnten Termins darüber der Verlyaltung der Gesellschaft die 
'Anzeige machen nnd die Verändernngen angeben, welche die 
Feuersgefahr vergrößern oder vermindern. 

§ 20. 

Arendatoren oder Miether können das von ihnen ge
pachtete oder gemiethete Vermögen versichern lassen, auf Gnrnd-
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läge der von ihnen mit dem Eigenthümer abgeschlossenen 
Contracte, welche sie auch der Verwaltung vsrzuzeigen ver-
bunden sittd. 

§ 2 1 . 

Dem Gläubiger, welcher zufolge Pfandverfchreibuug zu 
feiner Sicherheit in dem Immobil ein Unterpfand hat, ist es 
gestattet, ein solches Unterpfand unter Erfüllung der Bcdin-
guugen der Asfecuranz versichern zn lassen, als wäre er der 
wirkliche Eigenthümer des Unterpfandes, ebenfo ist es ihm 
freigestellt, wenn der Eigenthümer das bei ihm verpfändete 
Immobil nicht zur vollen Tarations-Snmme assecurirt hat, 
dasselbe nach den Regeln dieses Statuts für die übrige Summe 
nachträglich zu assecnriren. 

§ 22. 
Es ist bei Verlust der vou der Gesellschaft gebührenden 

Entschädigungssumme verboten, ein und dasselbe Vermögen 
doppelt oder in einer, die Taxation der gegenseitigen Feuer-
Versicherungsgesellschaft übersteigenden Tarationssnmme, in einer 
anderen Assecuranz-Compagttie zu versichern, wenn aber das-
selbe bei der Gesellschaft nicht für die volle Tafationssumme 
versichert ist, so kann es in diesem Falle, jedoch nur nach 
empfangener schriftlichen Genehmigung der gegenseitigen Ver-
sicherungs-Gcfellfchaft, für den übrigen Theil dieser Summe 
iu einer andern von der Etaatsregierung genehmigten Gesell-
schaft versichert werden, wobei die Gesellschaft der gegenseitigen 
Assecuranz für die Brandschäden nach Maßgabe der von ihr 
veranstalteten Taxation einsteht. 

Zweites Hauptstuck, 

^ o n dem Ersätze der durch's Feuer verursachten Schäden. 

$ 23. 
Jeder Eigenthümer eines versicherten Hauses ist oerbuu-

den, sogleich nach einer Feuersbrunst und durchaus nicht 
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später, als i« acht Tage«, der Verwaltung über den erlittenen 
Verlust die Anzeige zn machen. Nachdem die Verwaltung 
die gehörige Untersuchung über die Schäden mit Hinzuziehung 
des Architecteu uud auderer sachkundigen Personen angestellt 
hat, bestimmt sie die Höhe der dem Versicherten zukommenden 
Entschädigung. Diejenigen, die mit der Bestimmung der 
Verwaltung unzufrieden sind, können innerhalb zehn Tagen, 
vom Tage der Eröffnung au, um eine nochmalige Taxation 
bitten oder verlangen, daß die Sache der allgemeinen Ver-
sammlung der Gesellschaft zur Entscheidung übergeben werde. 

8 24. 

Wenn die Feuersbruust durch feindlichen Angriff, Auf-
rühr oder durch das Auffliegen vou Pulvermühlen und Pulver-
kellern oder durch die böswillige Absicht des Versicherten selbst 
entstanden ist, so werden die durchs Feuer erlittenen Schäden 
nicht ersetzt. 

8 25. 

Wenn es sich crgiebt, daß zur Zeit der Feuersbruust in 
dem Hanse, wo das Feuer entstand, eine Tischlerwerkstatt, 
Böttcherwerkstatt, Gerberei, Bäckerei, Schmiede-, Schlösser-
Werkstatt, ein Apotheker-Laboratorium, eine Bierbrauerei, eine 
Vrandweindestillation, Garküche, Badstube, Töpferwerkstatt oder 
andere dem ähnliche Anstalten, welche der Feuersgefahr unter
worfen, sich besinden, vou deren Vorhandensein bei der Ver-
sicherung leine Anzeige gemacht war; desgleichen wenn sich 
ergiebt, daß in dem versicherten Hause Holz, Flachs, Hanf, 
Talg, Virkentheer, Wachs, Branntwein in größeren Quanti-
täten aufbewahrt wurden, oder andere Substanzen niedergelegt 
waren, welche leicht in Brand gerathen nnd die sich gleich-
falls bei der Versicherung daselbst nicht befanden, so werden 
in solchen Fällen dem Eigenthümer dieses Hanfes 15 Procent 
von dem ganzen ihm durch die Feuersbrunst zugefügten 
Schaden abgerechnet, es sei denn, daß erwiesen wäre, daß die 
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Feuersbrnnst nicht dnrch die Handwerke, zu deren Betrieb das 
Fener erforderlich ist, nnd tticht dnrch die im Haufe nieder-
gelegten Waaren entstanden, desgleichen, daß dieselben tticht 
die Verbreitung des Feuers befördert. 

8 26. 

Die Auszahlung der Entschädiguugssummen für Feuer-
schaden geschieht sechs Wochen nach dem Brande, 

§ 27. 

Wenn das bäarr Assecuranzcapital der Gesellschaft zur 
Deckung aller Verluste unzureichend ist, so wird in der eben-
erwähnten sechswöchentlichen Frist dieses Capital verhältniß-
mäßig unter allen Abgebrannten getheilt, und die alsdann 
fehlende Summe auf alle Versicherer, die abgebrannten nicht 
ausgenommen, revartirr. Die Erhebung dieser Beisteuer wird 
vorgenommen im Betrage von 74 Procent des Werthes der 
versicherten Gebättde nach Verlauf vott je sechs Wochen, wobei 
diese Beisteuer im 3äufe eines Jahres 4 Procent von dem 
Werthe des versicherten Intmobils nicht übersteigen darf. 
Wenn hierauf auch dieser Iwchste Beitrag die Brandschäden 
nicht deckt, so wird Nach der Größe der fehlenden Summe 
eine solche Repartirion im folgende» Jahre vorgenommen 
ü. f. w. Hierbei wird den Abgebrannte» von der ihnen 311 
kommenden EutschädigungssuMnie so viel abgezogen, als nach 
der Repartitiott atlf ihren Attchetl käme, wcun ihr Vermögen 
tticht beschädigt wäre. 

§ 28. 

Eilt jeder Interessent ist verpflichtet, diesen anf ihn 
repartirtett Beitrag binnen sechs Wochen bei Strafe der Erc-
cution zu etttrichten. 
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§ 29. 

Die auf solche Weise erhobenett Stimmen werden un
verzüglich den Abgebrannten int Verhältniß zu den Schade» 
eittes Iedcu ausgezahlt, mit jedesmaliger Hittzuzähluttg vou 
4 Procettt für die Summe, welche ttach deu geleisteten Zah-
lungen noch auszuzahlen sein wird. 

§ 30. 

Nach dcr Zerstörung des ganzen versichertett Jnttnobils 
dnrch eine Feuersbrnnst tntd nach der Anszahltntg der für 
diesett Fall bestimmten Entschädignngs-Snmme hört auch die 
Versicherung dieses Immobils atlf; daher müssen Gebäude, die 
att die Stelle der abgebrannten gebaut sind, von Renem ver
sichert werden. Wenn aber die Fenersbrnnst nicht das ganze 
Immobil zerstört, sondern nur einen Theil desselben vernichtet, 
oder an demselben Beschädigungen hervorbringt, so wird nach 
der Attszahlnng der statutenmäßigen Entschädignngs-Snmme 
von der Astecutanz eine dieser Entschädignng gleiche Summe 
ansgeschlossen, und das nach der Fenersbrnttst conservirte 
Vermögen wird nun bis znm Ablattf der Frist der Police 
nur für die übrige Summe als affecnrirt angesehen, in welcher 
Hinsicht anch anf die Poliee eine Aufschrift gemacht wird. 
Ruch der Reparatnr solcher Itnlnobilieit ist es gestattet, um 
eine nene Taxation nnd Versicherung derselben zu bittet!; 
hierbei nnrd die Assecurai'.'-Prämie, bis zuni Abtaust der 
Frist der früheren Police, nur für diejenige Summe eilige-
hobett, ttttt welche der Werth der neuen Versicherung den 
Werth übersteigt, welcher bis zu dieser Zeit versichert ge-
bliebe» ist. 

§ 31 . 

Derjenige, der eilt Vermögen hat versichern lassen, kam» 
in keinem Falle die Rückzahlung der Assecnranz Prämie für 
die Zeit von dem Brande bis zum Ablaufe der Frist der 
Police verlangen. 
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Drittes Hauptstück. 

J o n den Summen der chelessschaft der gegenseitigen 
Versicherung. 

§ 32. 

Die in die Casse der Verwaltung der Assecuranz-Ge-
sellschaft gelangenden Prämien werden verwandt: 

1) zum Ersatz der durch das Feuer verursachten Schäden; 
2) zur Unterhaltung der Verwaltung; 
3) zur Bildung eines Reserve- oder Grundcapitals. 

§ 33. 

Zur Uuterhaltuug der Verwaltung nnd zu andern Aus-
gaben wird die Summe verwandt, welche nach dem Budget 
vou der allgemeinen Versammlung bestimmt worden. Zum 
Ersätze der Feuerschäden wird vou dem Gruudcapital uud de» 
im Laufe des Jahres eingehenden Affecurauz-Prämieu so viel 
ausgegeben, als sich in der That als nothwendig ergiebt. 
Der hiernach übrigbleibende Betrag der Prämien wird zum 
Reservecapital geschlagen. 

Viertes Hauptstück. 

Won der Verwaltung der chesellschast der gegenseitige« 
Versicherung. 

§ 34. 

Die Angelegenheiten der Gesellschaft werden von einer 
Verwaltung geleitet, die aus fünf Administratoren besteht, 
welche durch die allgemeine Versammlung auf zwei Jahre aus 
den Mitgliedern der Gefellfchaft gewählt werde». Die Admitii-
stratoren wählen, nach gegenseitiger Übereinkunft, aus ihrer 
Mitte einen Präses nnd einen Cassirer. Die Administratoren 
verwaltet! ihre Aemter umsonst. 
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§ 35. 

Von den ursprünglich gewählten Administratoren treten 
durchs Loos zwei uach dem ersten Jahre aus uud an ihre 
Stelle werden neue gewählt; in der Folge treten nach Ablauf 
eines jeden Jahres diejenigen Administratoren aus, für welche 
die zweijährige Dienstfrist abläuft. Die austretenden Admini-
stratoren können von Renein zu diesem Amte erwählt werden. 

8 36. 

Die Administratoren, welche ihr Amt sowohl gänzlich 
als auch für eiue Zeit verlassen, sind verbunden, ihren Nach-
folgert: die ihrer Verwaltung anvertrauten Gegenstände ord-
nungsmäßig abzuliefern. 

8 37. 

I m Fall des Todes, der Krankheit oder tetnporairer 
Abwesenheit der Administratoren werden ihnen Candidateu 
gewählt. 

8 38. 

Die Candidaten, welche an die Stelle der austretenden 
Mitglieder gelangen, verbleiben in diesem Amte nur diejenige 
Zeit, welche ihre Vorgänger auszudienen hatten. 

8 39. 

Bei jedem Wechsel der Administratoren wird diejenige 
Creditanstalt, in welche die Summen der Gesellschaft begeben 
sind, von der Verwaltung über die zu diesen Aemtern neu er-
wählten Personen, unter Hinzufügung ihrer Unterschrift, be-
nachrichtigt. 

8 40. 

Die Sitzungen der Verwaltung werden eingeteilt in 
al lgemeine, an welche» alle Administratoren Antheil nehmen 

» 
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müssen, »ttd abgctheilte, i» welchen nur drei Mitglieder 
der Verwaltung: der Präses, der Eassirer nnd einer der 
übrige» Administratoren, der Reihe nach, fuugiren. 

8 4 1 . 

Die Sachen, für welche eine allgemeine Sitzung der 
Verwaltung erforderlich ist, sittd: 

a) die mouatliche Revision der Summen der Gesellschaft 
iinb die Attestation über die Richtigkeit ihrer Ver-
wendnng; 

b) der Ersatz der durch das Feuer verursachten Schäden an 
dem versicherten Vermögen, nach dett in den Statuten 
enthaltenen Grundsätze»; 

c) die Festsetzung der allgemeinen Versammlungen der Ge-
sellschaft, der gewöhnlichen sowohl, als anch der außer-
ordentlichen, nnd die Borbereitung aller dazu nothwen-
digen Sachen nnd Data, welche znr Bcnrtheilnng der 
Berfammlnng vorliegen. 

8 42. 

I n der abgetheilten Sitzttng der Verwaltung werden 
folgende Sachen verhandelt: 

a) die Annahme der Immobilien zur Versicherung; 
b) die Abseudung der in die Casse der Verwaltung cinge-

henden Summen an die Creditanstalten; 
c) die Einforderung der in die Ereditanstalten begebenen 

Stimmen znm Behuf des Ersatzes der durch das Feuer 
entstandenen Schäden, zur Bezahlung der Vorschrift-
mäßigen Poschliuen und zu den Ausgaben für die Ver-
waltung selbst; 

A n m e r k u n g . Diese Requisitionen werden für giltig er-
achtet, wenn alle drei Administratoren das Bank-
bittet indossiren. 
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d) die Erfüllung der Beschlüsse der allgemeinen Versamm
lungen der Gesellschaft über Vorstellungen an die Staats-
Regie mng wegen der Bedürfnisse und der Interessen der 
Gesellschaft; 

e) die Anstellung und Entlassung der Personen, welche znm 
Bestände der Verwaltung gehören; 

f) Ertheilungcn von Belohnungen für Mithülfe beim Löschen 
von Feuerschäden. 

8 43. 

Die allgemeine Session wird von dem Präses zusammen-
berufen, wenn sich die Nothwendigkeit dazu ergiebt; desgleichen 
littch monatlich, zur Revision der Summen der Gesellschaft, 
nnd zwar nicht später, als am fünften des nächsten Monats. 

8 44. 

Alle Administratoren sind der Verantwortung vor der 
Gesellschaft unterworfen, sowohl wegen der Verwendung der 
Summen derselben, als auch wegen aller ihrer Anordnungen 
überhaupt. Sie legen alljährlich über ihre Wirksamkeit uud 
über alle Afsecuranzoperationen Rechenschaft ab, welche, unter-
schrieben von allen Administratoren, der allgemeinen Versamm-
lmtg der Gesellschaft zur Beprüfuug vorgelegt wird. 

8 45. 

Einen Monat vor dem Termine, zn welchem die allge-
meine Versammlung bestimmt ist, wird die Rechnungsablegung 
mit den Büchern nnd mit allen Dokumenten in der Verwal
tung zur Durchsicht der Versicherer ausgelegt. 

8 46. 

Alle Streitigkeiten zwischen den Versicherern und den 
Administratoren werden durch die allgemeine Versammlung 
eutschiedeu. 

2 
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Fünftes Hauptstück. 

V o n den assgemeinen Versammlungen der Versicherer. 

8 47. 

Die allgemeine» Versammlungen sind gewöhnliche nnd 
außerordentliche, und sowohl jene als auch diese werden von 
der Verwaltung der Gesellschaft zusammeuberufen. Die Auf-
ficht über die Ordnung in den Berathnngen wird dem Präses 
der Verwaltung zur Psticht gemacht. Zur gründlicheren Be-
urtheilung der zum Geschäftskreise der allgemeinen Verstimm* 
lnngen der Gesellschaft gehörigen Sachen werden dieselben 
vorlättsig von der Verwaltung beprüft nnd zuerst beurtheilt, 
und gelangett sodann zttr allendlichen Etttscheidttng der Ver-
sammluug. 

8 48. 

Jeder Versicherer hat das Stimmrecht in der allgemeinen 
Versammlung der Gesellschaft. 

8 49. 

Die gewöhnlichen Versammlungen werden alljährlich ini 
November oder December zusammenberufen. Ztt den Gegen-
ständen ihrer Beschäftigung gehören: 

a) die Revision nnd Bestätigung sowohl der alljährlich von 
der Verwaltung vorzustellenden Rechnungsablegungen über 
die Wirksamkeit nnd die Summen der Gesellschaft, als 
attch der Budgets für die Unterhaltung der Verwaltung; 

b) Unterfuchuug der Beschwerden von Privatpersonen über 
die Verwaltung der Gesellschaft, wenn diefe Beschwerden 
nicht schon in der außerordentlichen Versammlung er-
ledigt worden; 

c) Beprüfnng der Vorschläge sowohl der Glieder, als auch 
der Verwaltung über die Bedürfnisse rntd Interessen der 
Gesellschaft; 
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d) Wahl der Administratoren und der Cattdidaten derselben 
an die Stelle der abgegangenen; 

e) Bestimmnug der Strafen oder Entfernung der Dienenden 
vom Amte, im Fall dieselben die Verordnungen oder die 
Interessen der Gesellschaft verletzen. 

8 50. 

Die außerordentlichen Versammlungen der Gesellschaft 
werden zusautmeuberufeu zur Beprüfung derjenigen Sachen, 
welche eine unverzügliche Entscheidung erfordern; desgleichen 
auf Verlangen von mindestens 50 Versicherern. 

8 51. 

Die gewöhnlichen und außerordentlichen Versammlungen 
werde» nur dann für gesetzmäßig erachtet, wenn itt denselben 
nicht weniger als ein Drittheil aller stimmberechtigten Glieder 
gegenwärtig gewesen. I m Falle des Nichterfcheineus diefer 
Anzahl vou Versicherten, wird eine neue Verfammlnng nach 
drei Wochen einberufen, die unabhängig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder für gesetzmäßig zn Stande gekommen 
erachtet wird, jedoch müssen die Versicherten gleichzeitig mit 
der Einladung zur Versammlnng davon benachrichtigt werde». 
I » dieser Versammlnng können nur diejeuigeu Augelegeuheiten 
beprüft werden, die itt der tticht zu Stande gekommenen Ver-
fammluug entfchiedcu werden sollten. 

Die Sache» werde» in de» Versammlungen »ach Stinttnen-
Mehrheit entschieden. 

8 52. 

Znr Beprüfnitg und Revision der jährlichen Rechen-
schaftsablegung wählt die allgemeine Vcrsanlmlnng ans ihrer 
Mitte mindesteits fünf Bevollmächtigte, welche verbunden sind, 
in eitter bestimmten Frist die Rechnnngsablegnng nach den 
Büchern, Docinnenten und der Casse zn revidirett. Wenn die 
Bevollmächtigten die ^c'echelischaftsablegttng richtig ftttden tlnd 
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die Generalbilanz unterschreiben, so wird die Rechenschaftsab-
legung.als von Seiten der ganzen Versammlnng bestätigt an-
gesehen. Wenn aber die Bevollmächtigten irgend einen Zwei-
fei oder einen Mangel in der Rechenschaftsablegung finden, 
fo theilen sie dieses der Verwaltung mit, welche verbunden ist, 
der General-Versammlung die Anzeige der Bevollmächtigten 
mit den nöthigen Erläuterungen vorzustellen. 

Annie rk t t t tg . Die bestätigte Rechenschaftsablegung wird 
in der örtlichen Gouvernements-Zeitung nnd in dem 
„Rcgierungs-Anzeiger" abgedruckt. 

8 53 . 
Wenu sich Ergänzungen oder Veränderungen des vor-

liegenden Statuts als nothwendig herausstellen, so werden die 
bezüglichen Veränderungen oder Ergänzungen, nach vorheriger 
Erörterung derselben in der Verwaltung nnd darauf in der 
allgemeinen Versammlung, dem Minister des Innern auf dem 
vorfchriftmäßigc» Wege zur Bestätigung vorgelegt. 

8 54. 

A u f h e b u n g de r Gese l l s cha f t . 

Die gegenseitige Versicherung kann nach dem Beschlüsse 
der allgemeinen Versammlung aufgehoben werden; dieses ist 
jedoch zur Ketttttniß des Ministeriums der inneren Angelegen-
heilen z» bringen und in den örtlichen Gouvernements-Zeitun-
gen bekannt zn macheu, wobei die übrigbleibenden Capitalieu 
uuter die Wohlthätigkcitsanstalteu der Stadt Reval, nach dem 
Beschlüsse der allgemeinen Versammluug, zu vcrtheileu sind. 

In fidem translati: 

G. Gscl,er nc»n?, 
Translntcur des Revalschen Bezirlsaericht«. 

Preis 25 Kop. 


